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Klar und eindeutig hebe ich hervor, daß mit den Änderungen 
und Ergänzungen der strafrechtlichen Bestimmungen keinerlei 
Abbau der straf- und strafprozeßrechtlichen Anforderungen 
zugelassen wird, wie sie in der Richtlinie 1/76, insbeson
dere an die operativen Ausgangsmaterialien, das Anlegen, •• 1 
die Bearbeitung und den Abschluß Operativer Vorgänge sowie 
an die Einleitung von Ermittlungsverfahren gestellt werden. 
Die dort enthaltenen Forderungen sind weiter konsequent 
durchzusetzen.

Sorgfältiger ist bereits bei der politisch-operativen und 
st raf rechtlichen Einschätzung von op e rat iven Ausgangsma- 
terialien zu prüfen, welche Straftatbestände möglicherweise 
verletzt sind und worin die Verdachtsgründe im einzelnen 
bestehen. Dabei darf man sich nicht einseitig auf die Tat
bestände der Staatsverbrechen beschränken. Im Interesse 
der wirkungsvollen Bekämpfung des Feindes und auch in 
Anbetracht der fließender gewordenen Grenzen zwischen 
den Straftatbesäänden der Staatsverbrechen und politisch
operativ bedeutsamer Straftaten der allgemeinen Kriminalität 
ist es vielmehr erforderlich, mit der gleichen Sorgfalt das 
mögliche Vorliegen von Straftaten der allgemeinen Kriminali
tät in der Vorgangsbearbeitung zu klären. Das hat große Be
deutung für die Beweisführung im jeweiligen Operativ-Vorgang 
aber vor allem auch für die Festlegungen der politisch-opera 
tiv wirksamsten Abschlußvariante.


